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Mengenumwerter und Zusatzeinrichtungen 
 

Ab einem Messdruck von 50 mbar ist der Einsatz von Mengenumwertern durch den Mess-
stellenbetreiber zu prüfen und mit der EWR Netz GmbH abzustimmen. Alle eingesetzten 
elektronischen Mengenumwerter mit integriertem Datenspeicher und alle Zusatzeinrichtungen 
zum Einsatz in Messanlagen für Erdgas müssen in ihrer technischen Ausführung den amtlichen 
Vorschriften, der DIN EN 12405, den anerkannten Regeln der Technik sowie dieser Anlage 
genügen. 
 
Als Fehlergrenzen bei der Eichung ist die Hälfte der Eichfehlergrenzen einzuhalten. 
Die Anforderungen der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) zum Einbau von Leistungs- bzw. 
Lastgangmessungen sind zu beachten. 

 
In Ergänzung zur DIN EN 12405 gelten für elektronische Mengenumwerter die in den 
nachfolgenden Absätzen enthaltenen Regelungen: 

 
o Die Mengenumwerter haben aus einem Rechner und je einem Messumformer für  

Druck und Temperatur zu bestehen. 
 
o Die Umwertung hat als Funktion von Druck, Temperatur und der Abweichung vom 

idealen Gasgesetz zu erfolgen (Zustandsmengenumwertung). 
 

o Bei der Auswahl des K-Zahl-Berechnungsverfahrens sind die aus der 
Gasbeschaffenheit resultierenden Anforderungen des DVGW Arbeitsblattes        G 
486 zu beachten. Dies kann entweder durch fest eingestellte K-Zahlen oder durch 
die Berechung der K-Zahl im Mengenumwerter geschehen. 

 
Wird die K-Zahl berechnet, erfolgt dies anhand der Gasbeschaffenheit mit einer geeigneten 
Gleichung als Funktion von Druck und Temperatur. Die zur Berechnung der K-Zahl benötigten 
Werte der Gasbeschaffenheit müssen für Brenngase der 1. und 2. Familie nach EN 437 
programmierbar sein oder als aktuelle Daten über ein geeignetes Datenprotokoll zur Verfügung 
gestellt werden können. 
 
Der Druckmessumformer ist als Absolutdruckaufnehmer auszuführen und der Gesamtmess-
bereich ist mit der EWR Netz GmbH abzustimmen. 

 
Mengenumwerter und Zusatzeinrichtungen müssen bei Erfordernis für den Einsatz in der für den 
Aufstellungsraum ausgewiesenen Ex-Zone zugelassen sein. Die notwendige Zulassung nach ATEX 
ist der EWR Netz GmbH vor Inbetriebnahme vorzulegen. 

 
Zusatzeinrichtungen zur Speicherung von Lastprofilen müssen zugelassen sein. Es muss 
sichergestellt sein, dass in der Zusatzeinrichtung die gesetzliche Zeit abgebildet wird. Die 
Speichertiefe bei stündlicher Speicherung muss den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Die 
Zählerstände sollten setzbar sein. Zur Inbetriebnahme sind Datenblatt, Betriebsanleitung, 
Bauartzulassung der PTB mit Plombenplänen und die zur Geräteauslesung erforderliche Software 
bereitzuhalten. 

 
Mengenumwerter bzw. Zusatzeinrichtungen müssen zur Fernablesung und Direktauslesung über 
die von der EWR Netz GmbH vorgegebenen Schnittstellen und Übertragungsprotokolle verfügen. 
Je nach Einsatz der Geräte ist es notwendig, dass die Daten mit verschiedenen Abrufsystemen 
abrufbar sind. Die Übertragungsprotokolle sind dazu offen zulegen.  
 
Zähler oder Zusatzeinrichtungen sind grundsätzlich mit der bundesweit eindeutigen Identifi-
kation, bestehend aus der Sparte, der Herstellerkennung, dem Baujahr und der Eigentumsnummer 
des Mengenumwerters zu kennzeichnen. 

 
 


